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Gemeinderatssitzung am 16.09.19 
 
 
TOP 6  Aufhebung der beschränkten Ausschreibung für die Arbeiten zum Bau 
  der Holzstege am neuen Kinderbereich des Badesees Freudenberg 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat der Stadt Freudenberg berät über das Vorgetragene und 
beschließt, die Aufhebung der Ausschreibung gemäß § 17 VOB/A, da kein Angebot 
eingegangen ist, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht. Die Arbeiten 
sollen nach § 3a VOB/A im Rahmen einer freihändigen Vergabe vergeben werden, 
da die Leistung dringlich ist und eine erneute Ausschreibung kein annehmbares 
Ergebnis verspricht. Die Verwaltung wird beauftragt entsprechende Angebote 
einzuholen. 
 
Sachvortrag:  
 
Am 03.09.2019 war der Eröffnungstermin für die im Rahmen der beschränkten 
Ausschreibung eingegangenen Angebote für die Arbeiten zum Bau der Holzstege am 
neuen Kinderbereich des Badesees Freudenberg. 
 
Es wurden 7 Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Zur Submission um 
14.00 Uhr lag 1 Angebot vor. Die Öffnung des Angebotes wurde durch Herrn Claus 
Schmitt vom Planungsbüro Wasserwerkstatt sowie Frau Katja Römmelt von der 
Stadt Freudenberg vorgenommen. 
 
Bei der formalen Prüfung des Angebotes ergaben sich kein Ausschlussgrund für 
dieses Angebot. 
 
Das Angebot wurden in rechnerischer, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht 
durch das Planungsbüro Wasserwerkstatt geprüft. Es wurden keine Nebenangebote 
eingereicht. 
 
Die geprüfte Angebotssumme liegt bei 89.316,05 € brutto, die durch das 
Planungsbüro Wasserwerkstatt erstellte Kostenschätzung bei 55.765,78 € brutto. 
Das Angebot übersteigt damit die Kostenschätzung um 60 %. 
 
Auffällig sind insbesondere die hohen Kosten im Stahlbauanteil. Auch die Steg 
Decklage in heimischer Lärche ist teurer als die angefragte sibirische Lärche. Zudem 
sind unterschiedliche Hölzer von der Dauerhaftigkeit nicht gleichwertig. 
 
Gemäß § 17 VOB/A kann eine Ausschreibung aufgehoben werden, wenn kein 
Angebot eingeht, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht. 
 
 
 



Finanzierung: 
 
Der Beschluss ist nicht haushaltswirksam.. 
 
      Sichtvermerk Kämmerer: _______ 
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